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es mit ſich brachte , zu den wichtigſten Staatsgeſchäften außer⸗

ordentlicher Weiſe beigezogen , Wiederholt betraute man ihn

mit Miſſionen , auch diplomatiſcher Art , in die Schweiz , nach

Stuttgart , Darmſtadt u. a. , da man bei dem bereits auch

auswärts anerkannten Werthe des Mannes von vornherein

einen günſtigen Einfluß auf die ihm übertragenen Unterhand⸗

lungen erwarten mochte.

Drittes Kapitel .

Zur Entſtehungsgeſchichte der badiſchen Verfaſſung .

Artheile über dieſelbe .

Weit am ehrenvollſten und zugleich in ihren Folgen am

bedeutſamſten war die Stellung , welche dem Finanzrath

Nebenius im Jahre 1818 als Referent in Verfaſſungsſachen

ſeines Landes zu Theil wurde .
Wir haben es als ein glückliches Zuſammentreffen meh⸗

rerer Umſtände auzuſehen , daß in dem Großherzogthum Baden

früher als faſt überall in Deutſchland die öffentlichen Zuſtände

durch ein den Fürſten und das Volk bindendes Grundgeſetz

geordnet und ſicher geſtellt wurden , und daß dieſes Staats⸗

grundgeſetz entſchieden als das vorzüglichſte und freiſinnigſte

in ganz Deutſchland gelten darf . Jenes war zunächſt die

Folge der eigenthümlichen Lage , in der das badiſche Land

gleich nach dem Wiener Congreß ſich befand ; dieſes iſt zum

guten Theil der Ausdruck der eigenthümlichen Perſönlichkeit

deſſen , der mit der Abfaſſung des Grundgeſetzes von ſeinem

Fürſten betraut worden war . Der Beleg hierfür liegt in der

Entſtehungsgeſchichte der badiſchen Verfaſſung ſelbſt .

Die Verleihung einer Verfaſſung erſchien in dem durch

anſehnlichen Länderzuwachs neugeſtalteten Staate , deſſen Inte⸗



grität durch ungerechte Anſprüche von Außen eine Zeit lang

bedroht war , als eine Forderung politiſcher Nothwendigkeit .

Das Vertrauen des eigenen Volkes mußte gekräftigt und die

Anhänglichkeit der alten Stammlande auch auf die neuerwor⸗

benen Theile übertragen und dort belebt werden ?).

Dazu kamen die inneren Zuſtände des Landes und eine

immer ſtärker hervortretende Verſtimmung der verſchiedenen

Klaſſen ſeiner Bewohner . Es lag in der Natur der Sache ,

daß je verſchiedenartiger die in den einzelnen Landestheilen

von der Vergangenheit überlieferten Verhältniſſe waren , Alles ,

was in der Geſetzgebung und Verwaltung zur Herbeiführung

und Begründung größerer innerer Einheit verſucht wurde ,

keineswegs als die Folge einer natürlichen Entwickelung des

Beſtehenden , ſondern als etwas ganz Neues oder auch rein

Willkürliches erſchien , das , weil hergebrachte Gewohnheiten ,

Rechte und Intereſſen ſtörend , nur mit den Gefühlen des Un⸗

behagens und der Mißbilligung hingenommen werde .

Hauptſächlich waren es die zur allmäligen Herſtellung

gleichförmiger geſetzlicher Zuſtände im Land für nothwendig

erachteten , auch mit möglichſt ſchonender Rückſicht zum Vollzug
gebrachten Maßregeln der großherzoglichen Regierung , welche

ſich auf die ſtandes⸗ und grundherrlichen Verhältniſſe bezogen ,
ſodann die unumgänglich gebotene Einführung eines gleich⸗

Eut förmigen Finanz⸗ und Abgabenſyſtems , welche eine gewiſſe
nigt Gährung der Gemüther in Baden erregten und bis zur Ver⸗

kündung der Verfaſſung ( im Jahre 1818 ) wach erhielten .

Schon auf dem Wiener Congreß hatten die Wortführer

der ehemaligen Reichsunmittelbaren laut ihre Beſchwerden

gegen den Abſolutismus der ehevorigen Rheinbundesfürſten

erhoben , und über willkürliche Verletzung der Bedingungen

Ueber das perſönliche Motiv des Großherzogs Karl , durch Er⸗

theilung einer Verfaſſung die Integrität des Landes gegen die

Anſprüche Bayerns zu wahren , ſiehe , was wir hierüber in der

Biographie Weſſenberg ' s beigebracht haben .



ihrer Unterwerfung geklagt . Konnten auch ihre weitgehenden

Wünſche , von allen Folgen der im Jahre 1806 geſchehenen

Mediatiſirung befreit zu werden , keine Beachtung finden , ſo

haben doch ihre eifrigen Bemühungen für Gründung feſter

Rechtszuſtände dazu beigetragen , daß in die Bundesacte Be⸗

ſtimmungen aufgenommen wurden , welche den Bundesſtaaten
die Einführung ſtändiſcher Verfaſſungen auferlegten und den

ehemaligen Reichsunmittelbaren einen weſentlichen Antheil an

der Standſchaft zuſicherten . Seitdem zählten jene in ihrer
Mehrzahl zu den eifrigen Agitatoren für die ſofortige Ver⸗

wirklichung des Artikel XIII . der Bundesacte .

Wie die Bevorrechteten durch ihre Sonderintereſſen , ſo

wurden alle übrigen Klaſſen der Staatsangehörigen durch den

Gang der neuen Finanzeinrichtungen für die Idee ſtändiſcher
Einrichtungen , ganz abgeſehen von der politiſchen Seite der

Sache , in Bewegung geſetzt . In allen Kreiſen des ſteuerzah⸗
lenden Volkes wurde die Frage über Berechtigung der Regie⸗

rung , neue Steuern und Laſten ohne Vertretung des Landes

aufzuerlegen und ohne Weiteres über den Beutel der Bürger
zu verfügen , auf ' s lebhafteſte discutirt . Der Druck der neuen

Steuern war um ſo fühlbarer geworden , als in den Jahren
1813 —15 die Bedürfniſſe der Militärverwaltung ſich geſteigert
und außerordentliche Opfer verlangt hatten . Kriegspräſtationen
und ungewöhnliche Ausgaben oder auch Verſchwendungen aller

Art , namentlich auch zu ſogen . diplomatiſchen Zwecken , hatten
bereits vor Eintritt der Hungerjahre 1816 —47 den Wohl⸗

ſtand des Landes verkümmert und tief herunter gebracht .
In ſolcher Weiſe ſtanden die innern und äußern Zuſtände

des Landes in einem innigen Zuſammenhang mit dem Erwachen
des öffentlichen Geiſtes für durchgreifende politiſche Reformen .
Alle Urtheilsfähigen , die es mit Fürſt und Land redlich
meinten , erblickten nur in der Begründung feſter öffentlicher
Rechtszuſtände , durch Einführung einer dem Geiſte der Zeit
entſprechenden ſtändiſchen Verfaſſung , das einzige Mittel , um



die Integrität des Landes nach Außen , und ſeine Wohlfahrt

im Innern für die Zukunft ſicher zu ſtellen .
Auch die Regierung hatte die Lage der Dinge nicht

verkannt . Am allerwenigſten war dies von Seiten des Groß⸗

herzogs Karl ſelbſt der Fall , der gerade nach dieſer Richtung

hin, nämlich bei dem Zuſtandekommen des Verfaſſungswerkes ,

einen von hergebrachten Vorurtheilen freien Sinn bewährte ? ) .

DasBedürfniß einer zeitgemäßen Verfaſſungsreform war vom

Großherzog auf dem Wiener Congreß offen ausgeſprochen worden .

Der Wille des Fürſten , die im Artikel XIII . der Bundesacte

übernommene Verpflichtung zu erfüllen , ſtand daher außer

Frage .

Jener vielberufene Artikel ſtellte übrigens in ſeiner großen

Unbeſtimmtheit eine Aufgabe , deren Löſung dem politiſchen

Ermeſſen , aber auch wie gewöhnlich der Befangenheit und

Intrigue einen weiten Spielraum ließ .

Seit dem Wiener Congreſſe hatten in Baden von Zeit

zu Zeit Verhandlungen und Berathungen über eine dem Lande

zu gewährende Verfaſſung ſtattgefunden , ohne jedoch zu be⸗

ſtimmten Reſultaten zu führen . Nur über die Frage , ob

das Staatsgrundgeſetz von dem Souverän aus eigener Macht⸗

vollkommenheit zu ertheilen , oder mit Abgeordneten der ver⸗

ſchiedenen Landestheileund Stände zu vereinbaren ſei , war man

) Es iſt ungerechtfertigt , den Großherzog Karl wegen Verzögerung

des Verfaſſungswerkes anzuklagen , wie dies öfter geſchieht .

Das gerade Gegentheil bezeugen die thatſächlichen Verhältniſſe

und Männer , die als Mithandelnde hierüber ein gegründetes

Urtheil haben .
Nebenius hat von Großherzog Karl gerade in dieſer

Richtung ſtets mit wahrer Verehrung geſprochen , indem er öfter
erklärte , es ſei hauptſächlich nur durch die perſönliche Theilnahme

und die geiſtige Unbefangenheit dieſes Fürſten möglich geweſen ,

dem Lande ſo frühe und gerade eine ſolche Verfaſſung zu ver⸗

ſchaffen , wie es ſie wirklich beſitzt .
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von Anfang an nicht in Zweifel . Zu einer Octroirung auch
des Verfaſſungsgeſetzes hielt man ſich formell für berechtigt ,
weil nach dem beſtehenden öffentlichen Rechte die ganze ge⸗
ſetzgebende Gewalt unbeſchränkt in den Händen des Großher⸗
zogs ruhte . Vom politiſchen Geſichtspunkte aus erſchien es

wenig rathſam , den Weg der Vereinbarung zu betreten , wie

namentlich die Wortführer der ehemaligen Reichsunmittelbaren
beanſpruchten ; denn ein ſolcher Weg mußte vorausſichtlich
bei den unvermeidlichen Colliſionen der Intereſſen und An⸗

ſprüche der privilegirten Stände mit den berechtigten Erwar⸗

tungen der großen Klaſſe der übrigen Staatsbürger zu endloſen ,
und zuletzt doch unfruchtbaren Verhandlungen führen .

Die Formfrage der Octroirung oder Vereinbarung war
im Schooße der Regierung zwar angeregt , aber aus ange⸗
führten Gründen bald bei Seite gelaſſen worden . Im Uebrigen
ſchleppten ſich die Verhandlungen hin , ohne zu irgend einem
Reſultat zu führen .

Denn es gab am Hofe zu Karlsruhe auch Leute von
Einfluß , welche dem Zuſtandekommen einer Verfaſſung insge⸗
heim entgegenwirkten , ſei es auch nur dadurch , daß ſie durch
die verſchiedenartigſten Vorſchläge und Projecte die Sache zu
verzögern ſuchten . Es waren dies Solche , deren es an allen
Fürſtenhöfen gibt , welche die Gewalt des Fürſten wohl durch
ihre höchſteigene Perſon und die Intereſſen ihrer Familien ,
nicht aber durch die des Volkes und Landes beſchränkt wiſſen
wollen .

Indeſſen drängten die Umſtände mehr und mehr zu einem
entſcheidenden Schritte . Großherzog Karl ſelbſt ſchien der
Verſchleppung müde , und entſchloß ſich endlich , die Sache
gleichſam ſelbſt in die Hand zu nehmen , zumal , als Rathſchläge
des Baden innigſt befreundeten ruſſiſchen Kaiſers Alexan⸗
der , des eifrigen Fürſprechers für conſtitutionelle Staats⸗
einrichtungen , die Beſchleunigung des Verfaſſungswerkes mit
Hindeutung auf die Territorialfrage empfahlen .
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In ſolcher Lage hatte der Großhe rzog einem ſeiner
Staatsräthe ( v. Sensburg ) , der die perſönliche Gunſt des

Fürſten genoß , den Auftrag ertheilt , in kürzeſter Friſt einen

Entwurf einer Verfaſſungsurkunde auszuarbeiten und ihm
vorzulegen . Dies geſchah ; aber die Arbeit erſchien nach
Inhalt und Form ſo mangelhaft (ſie hatte das alte Stände⸗

weſen zur Grundlage genommen ) , daß der Geoßherzog nicht
weiter darauf eingehen wollte .

Indeß hatte v. Sensburg zu gleicher Zeit ein weiteres

Manuſcript vorgelegt , welches „Vorſchläge zu einer Verfaſſung
für das Großherzogthum “ auf weſentlich andern Grundlagen
enthielt . Er hatte ſich dieſe Arbeit von Nebenius fertigen
laſſen , bezüglich der Autorſchaft aber dieſem ſeinem unterge⸗
ordneten Beamten ſtrenges Stillſchweigen auferlegt . Offenbar
wollte der kluge Miniſterialchef für zwei Fälle ſich ſichern ,
je nachdem eine mehr axiſtokratiſche oder liberale Richtung den

Sieg davon trüge . Der Großherzog äußerte ſich ſehr günſtig über

„die Vorſchläge “ , und belobte in Gegenwart eines ſeiner
Hofherren (v. Holzing der Aeltere ) , dem er damals ſein
beſonderes Vertrauen ſchenkte , den vermeintlichen Verfaſſer
der Vorſchläge , der übrigens in der Eile überſehen hatte ,
eine eigenhändige Abſchrift zu machen und dieſe vorzulegen .
v. Holzing , der das Manuſcript auf dem Schreibtiſch des

Großherzogs liegen ſah , erkannte die ihm wohl bekannte Hand⸗
ſchrift des Finanzraths Nebenius und machte ſeinen Fürſten
auf dieſen Umſtand aufmerkſam . Großherzog Karl war über

dieſe Entdeckung nicht wenig aufgebracht , da er damals die ganze

Verfaſſungsfrage durchaus geheim und gleichſam als eine per⸗
ſönliche betrieben wiſſen wollte . Uebrigens hatte der Vorfall zu⸗
nächſt nur die Folge “) , daß der Fürſt den wahren Verfaſſer der

In einem uns vorliegenden Schreiben des Staatsraths Sens⸗

burg an Nebeuius ausjener Zeit heißt es : „ Der Großherzog
hat mich geſtern Abend über die vorgelegten Entwürfe zu einer

landſtändiſchen Verfaſſung gefragt . Aus ſeinen Reden und Be⸗
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„Vorſchläge “ zu ſich beſchied , um ihn ſelbſt darüber und über

deren Begründung zu hören . „ In dieſen mir vergönnten

Privataudienzen “, erzählt Neben ius in ſeinen Aufzeichnungen,

„ gelang es mir , den Großherzog von der Nothwendigkeit und

Zweckmäßigkeit der vorgetragenen Grundzüge einer Verfaſſung

für das Land zu überzeugen , und zuletzt deſſen volle Billigung

zu erhalten . “

Jetzt erſt wurde wieder ein Comité von höhern Staats⸗
beamten berufen , das unter dem Vorſitz des Staatsminiſters

v. Reitzenſtein die Verfaſſungsarbeiten in geſchäftsmäßiger

Form zu Ende führen ſollte . Auf beſonderen Befehl des

Großherzogs war auch der Finanzrath Nebenius , deſſen

Name die urſprüngliche Liſte der vorgeſchlagenen Mitglieder

nicht enthielt , beigezogen worden .

Ueberhaupt zeigte der ſonſt oft bis zur Indolenz arbeits⸗

ſcheue Fürſt jetzt , da er bei ſeiner ſchon ſehr leidenden Ge⸗

ſundheit ein nahes Ende ſeiner Regierung vorausſehen mochte ,

gerade in Bezug auf die Verfaſſungsfrage eine ſeltene

Energie , und drängte auf möglichſte Beſchleunigung der Sache .

Als er im Sommer 1818 nach Baden , ſpäter nach Griesbach ,

zur Herſtellung ſeiner Geſundheit verreiste , verſammelte er

das Comite zu einer Sitzung um ſich im Schloſſe , um die

ſich kreuzenden Anſichten der Mitglieder ſelbſt anzuhören . Der

Fürſt ſchien von dem Gange der Berathungen wenig erbaut .

Man hatte einige Zeit hin und her geſprochen , ohne ſich über

beſtimmte Grundlagen der künftigen Verfaſſung verſtändigen

nehmen konnte ich abſtrahiren , daß ihm darüber Manches rap⸗

portirt worden ſei. Haben Sie ſich etwa gegen Herrn v. Mar⸗

ſchall oder gegen Herrn v. Holzing zu weit herausgelaſſen ?
Das wäre mir beſonders in dieſer Sache , die ohnehin mit Lei⸗

denſchaft betrieben zu werden beginnt , äußerſt uuangenehm . Ich
will aber von der Feierlichkeit Ihrer Verheißungen das Beſte

hoffen . Ihr Freund von Herzen Sensburg . “ Dieſer erfuhr

übrigens bald den Hergang der Entdeckung und ſeine eigene
Schuld dabei .

An



zu können . Bureautratiſche und ſelbſt feudaliſtiſche Anſchau⸗
ungen kämpften mit freiern und verſtändigern Auffaſſungen
des ſtaatlichen Lebens . Nur für den Grundſatz , daß die neue

Verfaſſung auf das Zweikammerſyſtem gegründet werden

ſolle , hatte man ſich einſtimmig entſchieden . Jetzt erhob ſich
der Großherzog , der , bisher aufmerkſam , ohne ein Wort zu
ſprechen , den Verhandlungen gefolgt war , plötzlich , und wen⸗
dete ſich im Fortgehen nochmals gegen den Kreis der Mit⸗

glieder mit den ſtark betonten Worten : „ Ich ernenne den

Herrn Nebenius zum Referenten , und beauftrage
ihn , einen Entwurf auszuarbeiten , der als

Grundlage für die weiteren Berathungen des

Comité ' s dienen ſoll . Ich wünſche , daß mir in

Bälde über die Ergebniſſe Vorlage gemacht
werde . “

Dies Wort des Fürſten war für die Sache ſelbſt , für Rich⸗
tung und Werth der künftigen Verfaſſung , entſcheidend . Die Wahl
des Referenten zur Löſung eines Problems , das zu den ſchwie⸗
rigſten und wichtigſten des öffentlichen Rechts gehört , durch
den Träger der Krone ſelbſt , mußte von vornenherein als eine

Billigung der von jenem vertretenen Grundſätze erſcheinen ,
und jeden hartnäckigen Widerſpruch entgegenſtehender Anſichten

brechen .
Nebenius hatte ſich ſeit Jahren neben ſeinen finan⸗

ziellen Arbeiten angelegentlich mit ſtaatsrechtlichen Studien

beſchäftigt . Als ſeit 1816 in Baden die Verfaſſungsfrage
immer ernſter ihre Löſung forderte , machte er ſich daran , Ent⸗

würfe einer Verfaſſung und Wahlordnung als Pri⸗

vatſtudien zu fertigen , wie er ſich die Sache für ſein Heimath⸗
laud , nach ſeiner genauen Kenntniß der Zuſtände deſſelben ,
für paſſend und zweckmäßig erachtete . Dadurch war er in

Stand geſetzt , dem Wunſche ſeines Fürſten ſofort zu entſprechen ,
und einen vollſtändigen Entwurf der Verfaſſung ſammt
der damit enge verbundenen Wahlordnung , in allen De⸗
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tails ausgearbeitet , dem Comité zur Schlußberathung in Bälde

vorzulegen .
So ſehr wurde nun bei der zunehmenden Erkrankung

des Großherzogs auch von Seite des leitenden Staatsminiſters

v. Reitzenſtein auf Beſchleunigung der ernſten Angelegen⸗

heit gedrungen , daß Nebenius von einer ſchriftlichen Mo —

tivirung ſeiner Anträge , wozu er ſich einige Zeit erbat ,

Umgang nehmen mußte . Er ſollte dies mündlich thun .

Nebenius ſagt hierüber in ſeinen Aufzeichnungen

Folgendes .
„ Die Entwürfe der Verfaſſungs⸗Urkunde und

einer Wahlordnung , die ich ohne Verzug dem Comité

vorlegte , und für deren Abfaſſung nur die vom Großherzog

in der mir früher vergönnten Privataudienz gebilligten Grund⸗

züge mir maßgebend waren , erhielten den Beifall des Comité ' s .

Ich begleitete ihre Vorlage mit einem mündlichen Vortrage ,

in welchem ich die Gründe für die einzelnen Beſtimmungen
in ihrem ganzen Zuſammenhange entwickelte , und überall auf

abweichende Beſtimmungen , welche anderwärts beſtanden , oder

noch beſtehende landſtändiſche Verfaſſungen , oder vorliegende
und in Berathung ſtehende Entwürfe darboten , ſowie auf die

bei ſolchen Vergleichungen in Betracht kommende Verſchieden⸗

heit der ſtaatlichen , volkswirthſchaftlichen und ſocialen Verhält⸗

niſſe hinwies . Man erkannte an , daß der Entwurf , den ich
vorlegte , keine Beſtimmungen enthielt , welche die monarchiſchen
Grundprincipien verletzten , oder welche ihrem Inhalte nach

zur Aufnahme in ein Verfaſſungsgeſetz als ungeeignet oder

vermöge der den Zuſtänden des Landes zu tragenden Rückſichten
als ſchlechthin unzuläſſig zu betrachten wären . Man billigte ,
daß der Entwurf der Verfaſſungsurkunde , außer den nöthigen

Beſtimmungen über die Zuſammenſetzung und die Wirkſamkeit
der Stände , im Grunde keine weſentlichen Neuerungen enthielt ,
ſondern in ſeinen übrigen Beſtimmungen ſich auf bereits be⸗

ſtehende Einrichtungen oder längſt anerkannte Regierungs⸗



maximen gründete , und der Entwickelung der öffentlichen Zu⸗

ſtände , auf dem durch die Einführung der Stände angebahnten

Wege , nicht durch eine größere Menge von Vorausbeſtim⸗

mungen vorgriff . “ —

„ Am meiſten Schwierigkeiten fand die Wahlordnung ,

da eine genaue Kenntniß der ökonomiſchen und ſocialen Zuſtände

des Landes , worauf ich ſie baſirte , nicht Jedermanns Sache

war . Und doch ſchien mir die ganze Zukunft der Verfaſſung

hauptſächlich davon abhängig . Auch gelang es mir , von Rei⸗

tzenſtein redlich unterſtützt , daß zuletzt , mit Ausnahme der die

Domänuenfrage betreffenden Beſtimmung ) , ganz unbedeutende

faſt nur die Redaction berührende Abänderungen vom Comité

beſchloſſen wurden . “ —

Die ſchließliche Berathung des Verfaſſungswerkes fand

im Bade Griesbach ſtatt , wohin Großherzog Karl ſich zur

Kur begeben hatte . Auffallender Weiſe war Nebenius zu

dieſer Schlußberathung nicht beigezogen worden . Der Grund

iſt leicht zu errathen . Erſt dort gelang es , den ſtreitigen Ar⸗

tikel 59 in der veränderten Faſſung , wie ihn das Grund⸗

geſetz enthält , durchzuſetzen .

„ Der 8 59 der badiſchen Verfaſſung , der „die Domänen nach ( an⸗

geblich ) gemein anerkannten Grundſätzen des Staats⸗ und

Fürſtenrechts für ein unſtreitiges Patrimonialeigenthum des Re⸗

genten und ſeiner Familie “ erklärt , ſie jedoch „bis zur Herſtellung

der Finanzen des Staates der Beſtreitung der Staatskoſten ferner

belaſſen will “ — iſt in dieſer bedenklichen Faſſung nicht von Ne⸗

benius . Die von ihm beantragte Faſſung ſprach das unbedingte

Recht des Staates an die Domänen aus , auf deren Ertrag die

Civilliſte und Apanagen jeweils zu radiciren ſeien . Die Sache

fand im Comité heftigen Widerſpruch , beſonders an v. Sensburg

und v. Reitzenſtein , welche Beide zuletzt die unklare , verworrene ,

allem vernünftigen hiſtoriſchen Recht widerſprechende Faſſung des

§ 59 , der unglücklichſten Beſtimmung der badiſchen Verfaſſung ,

entwarfen und bei der Sonderberathung in Griesbach durchſetzten .

Schon der ſchleppende unlegislatoriſche Styl dieſes Paragraphen

deutet auf eine andere Hand hin .

*



In Griesbach erhielt der ſonſt unveränderte Entwurf
der Verfaſſung am 22 . Auguſt 1818 die landesherrliche
Sanction , und wurde ſofort als das Grundgeſetz des Landes

veröffentlicht . Der Fürſt ſelbſt hatte die — „ ſeine innere

freie und feſte Ueberzeugung “ —bezeichnenden Ein⸗

leitungsworte hinzugefügt : „ Von dem aufrichtigſten Wunſche

durchdrungen , die Bande des Vertrauens zwiſchen Uns und

Unſerm Volke immer feſter zu knüpfen , und auf dem Wege ,
den Wir hierdurch bahnen , alle unſere S aatseinrichtungen zu
einer höhern Vollkommenheit zu bringen , haben Wir die Ver⸗

faſſungsurkunde gegeben , und verſprechen feierlich für Uns
und Unſere Nachfolger , ſie treulich und gewiſſenhaft zu halten
und halten zu laſſen “. —

Durch dieſes feierliche Wort und Verſprechen des Staats⸗

oberhaupts verlor die gegebene Verfaſſung den Charakter einer

octroirten ; einmal ertheilt und in Wirkſamkeit geſetzt , war ſie
das den Souverän eben ſo ſehr , wie das Volk in gleich feſter
Weiſe für alle Zeiten bindende Grundgeſetz des Staates ,
das weder einſeitig geändert , noch ohne beiderſeitige freie Zu⸗
ſtimmung je aufgehoben werden kann . Durch eine ſolche

Einführung war die Verfaſſung der feierliche Pact zwiſchen
Fürſt und Volk geworden , und die allerdings nicht unerhebliche
Formfrage der Octroirung oder der Vereinbarung wurde nach —

träglich im Sinne der letztern entſchieden .
Noch fehlte indeß eine Haupſache : Die Wahlordnun g.

Der erſte von Nebenius vorgelegte Entwurf ſchien verloren

gegangen . Großherzog Karl hatte das Manuſcript zu ſich
genommen und es mit andern wichtigen Papieren in einer
Kapſel verſchloſſen , zu deren Oeffnung der bereits zum Tode
erkrankte Fürſt nicht mehr beſtimmt werden konnte . Und doch
hing vielleicht der Beſtand , gewiß aber die künftige Fruchtbarkeit
der Verfaſſung gerade von dieſer Wahlordnung ab. Daß dies
Verfaſſungswerk auch nach dieſer Seite hin noch unter dem
Gründer deſſelben zum glücklichen Abſchluß kam , iſt das be⸗1
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ſondere Verdienſt des Miniſters v. Reitzenſtein . Wenn

es den beſſeren Sinn dieſes erleuchteten Staatsmannes hin⸗

länglich kennzeichnet , daß er ohne Eiferſucht die Verfaſſungs⸗
arbeiten eines jüngeren unter ihm ſtehenden Beamten gut ge⸗

heißen , und ſie ſeinem Fürſten zur Annahme empfahl , durch ſeine
Autorität entgegenwirkende Einflüſſe abwehrend , ſo müſſen wir

zugleich ſeinen Muth und ſeinen Scharfblick anerkennen , womit er

im Hinblick auf den nahe bevorſtehenden Thronwechſel und die

wohl bekannten Geſinnungen des Nachfolgers in der Regierung
nicht wenig wagte , um noch in eilfter Stunde die Wahlordnung

durchzubringen . Wie anerkannt iſt , ſtellt jene das entſchieden frei⸗

ſinnigſte und ſich am meiſten auf das eigentliche Volk ſtützende
Wahlſyſtem in ganz Deutſchland auf , und kann darum die Seele

des badiſchen Verfaſſungslebens heißen . Denn das active

Wahlrecht iſt ein faſt unbeſchränktes ; jeder unbeſcholtene Bürger
hat das Recht , ſich bei der Wahl der Vertreter des Landes

zu betheiligen . Das paſſive Wahlrecht iſt zwar an den Beſitz
eines ſteuerbaren Vermögens von 10,000 Gulden oder einer

fixen Beſoldung von 1500 Gulden gebunden ; dagegen iſt es weder

von beſtimmten Standesverhältniſſen , noch von dem Aufenthalt im

Wahlbezirke ſelbſt abhängig , wie dies anderwärts , z. B. in

Baiern , der Fall iſt . Was aber die Vorzüge dieſes freiſinnigen
Wahlſyſtems weſentlich erhöht , iſt einmal der Umſtand , daß die

Städte , als Sitz höherer Bildung und Unabhängigkeit , hinſichtlich
der Zahl ihrer Vertreter in der Volkskammer gegenüber dem

offenen Lande ſehr begünſtigt ſind ; ſodann die ſtaatskluge Art und

Weiſe , wie in der Adelskammer der anderwärts ſo hemmende

Einfluß der Sonderintereſſen der privilegirten Stände gemäßigt
wird . Denn der Regent hat das Recht , für jede Landtags⸗

periode acht Mitglieder ohne Rückſicht auf Standesverhältniſſe
in die erſte Kammer zu ernennen , wodurch es die Regierung
in Händen hat , übermäßigen Anſprüchen und einſeitigen

Strebungen des Geburtsadels von vornherein entgegenzuwirken .

Großherzog Karl hat bekanntlich die letzten ſchmerzvollen
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Wochen ſeines Lebens in dem Schloſſe zu Raſtatt verbracht .

Niemand durfte in dieſer Zeit den Fürſten in Staats⸗

geſchäften ſprechen , außer v. Reitzenſtein , dem jener bis

zu Ende ſein vollſtes Vertrauen ſchenkte. Es gelang dem

Miniſter , vom Großherzog die Erlaubniß zu erwirken , den

Finanzrath Nebenius zu einer wiederholten Vorlage der

Wahlordnung zu veranlaſſen . Dies geſchah mittelſt Schrei⸗
bens vom 2. December 1818 , aus dem wir , da es die

damalige Lage der Dinge kennzeichnet , hier Einiges mit⸗

theilen . „ Mit recht innigem Bedauern “ , ſſchreibt Reitzen⸗

ſtein , „ kündige ich Ihnen die unabwendbare Nothwendigkeit an ,

Ihnen wieder eine mühſame und unendlich ekelhafte Laſt auf⸗

bürden zu müſſen . Geſtern hatten wir den 1. December ; es

ſollen alſo in 2 Monaten die Landſtände zuſammenkommen ) .

Ich hielt mich verbunden , nach ſchon ſo vielen vorausgegangenen

Monitorien , geſtern den Großherzog auf dieſes Datum drin⸗

gend aufmerkſam zu machen , mit dem Beiſatz , ſein ſchlimmſter

Feind würde ihm nicht rathen wollen , durch Hinausſchiebung
des Zeitpunktes das letzte Vertrauen des Landes zu täuſchen .
Er ſah dieſes und die Nothwendigkeit der desfallſigen ſchleunigen

präparatoriſchen Maßregeln vollkommen ein , erklärte mir aber zu

gleicher Zeit, daß er ſich ſchlechterdings nicht bei hinreichenden

Kräften fühle , die verſchloſſene Kiſte , in der leider mit einer

Menge anderer Papiere , an deren Geheimhaltung ihm , wie

ich gerne glauben will , ſehr viel gelegen ſein mag , auch das

Wahlgeſetz vergraben liegt , hervorholen , durchſuchen und

jenes Actenſtück herausnehmen zu laſſen . Daß er ſich aber

eher en mille morceaux zerſtückeln laſſen würde , als irgend

jemand Anders als ſich ſelbſt eine ſolche Operation anzuver⸗

trauen , wiſſen Sie eben ſo gut , als ich ſelbſt . Es bleibe

) Die Zeit der Eröffnung des Landtages war bereits auf 1. Februar
1819 feſtgeſetzt und zugeſichert worden ; und noch beſtand kein
rechtsgültiges Wahlgeſetz , und konnten ſelbſtverſtändlich keine
Wahlen angeordnet werden !



daher nichts Anderes übrig , als Ihnen den Auftrag zu geben ,
ſich noch einmal an den Entwurf des Wahlgeſetzes zu machen ,
und die Sache möglichſt zu beſchleunigen , damit es ſogleich
publicirt werden könne . Hier haben Sie meine Ankündigung .
Gerne würde 1 . den Kelch von Ihnen nehmen ; allein es iſt

nicht möglich lleicht haben Sie doch noch Follectäneen
die Ihnen das Geſchäft einigermaßen erleichtern . Es iſt die

dringendſte Nothwendigkeit , gleich nach der Hälfte dieſes
Monats das ze in ' s Land zu erlaſſen .

Ich wünſchte ſehr , mit einer angenehmeren Ankündigung

ſchließen zu können , indem ich mit bekannter vorzüglicher Hoch⸗

achtung verharre , Ihr

Raſtatt , 2. December 1818 . Reitzenſtein .
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Nebenius ſäumte nicht , den Entwurf der Wahlordnung
aus

zerffhreuten Hlützen
—3 eine Abſchrift ſeines Con⸗

cepts
l womit die Sache betrieben

worden war , 8 W — witderherßiſelen, was inner⸗

halb des gewünſchten Termins geſchah. Der von ihm vor⸗

gelegte neue Entwurf wurde gen 9 und nach dem noch

früher, als erwartet wurde ( am 8. December ) , erfolgten

Hinſchei des Fürſten öffentlich bekannt gemacht ( unter ' m
23 . December 8185Auch die weiteren zum Vollzug und zur Ergänzung der

Verfaſſung gehörenden Arbeiten hatte Nebenius beſorgt ,
wie namentlich die Abfaſſung der Beſoßttaßn der

Ständeverſammlung , das Staatsdiener⸗Edict u. a. Das

letztere Geſetz mit ſeinen liberalen Beſtimmungen zur Sicherung
der öffentlichn Beamten des Staates bildet einen Beſtand⸗

theil der Verfaſſung , und hat dieſer in den früheren , jetzt

glücklicher Weiſe weſentlich geänderten Zuſtänden nicht ſelten

zur Stütze gedient . Das wichtige Edict wurde gleich nach
dem Regierungsantritt des Großherzogs Ludwig im Staats⸗

miniſterium berathen , wozu Nebenius beigezogen wurde ,

4
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und erhielt von dem neuen Regenten in den erſten Flitter⸗

wochen 15
iner Regierung die Genehmigung .

s ſind die weſentlichen Momente in der Geneſis des

Wichen Verfaſſungswerkes , das als ein bleibendes Ehren⸗
denkmal für die volksfreundliche Geſinnung des Fürſten, der

es
16

1 in ' s Leben gerufen , aber auch für die geniale

niſche Begabung Deſſen gelten darf , der es zunächſt
hat . „ Man kann 4 ſagt 385en ius, 1 1

0 che Hauptr1

und Voltsle ber Thtfpeinge .
88

K
urkunde nicht erſchaffen , Ueberge

oder andere in der Entwickel ung der

wonnen hat , nicht mit Federſtrichen
muß ſie annehmen , wie ſie gegeben ſind , und nur ſi

auf eine Weiſe zuſammenzufaſſen , zu combiniren , oder zu be⸗

nützen , in der ſie gegen allzuſtarkes Vo rſchen der einen

oder andern Richtung , gegen die Alleinherr t des Princips
der Beweg ung — d Fortſchreitens und Aufgebens — oder

des Princips der Stetigkeit — des und

Feſthaltens —die beſte 5 aft zu gewähren verſprechen . “ —

Mit dieſen richtigen Principien , welhe die Grundbe⸗

igen einer 155 Entwickelung im Leben der Völker

ausſprechen , hat 8 den weſentl Charakter der

von ihm entworfenen badiſchen Lande bezeichnet .

Indem dieſe die beden Lebensgeſetze in einem rie htigennMaß
in ſich vereint , iſt ſie in der That geeignet , die einem mün⸗

digen Volke gebührenden Rechte zu wahren und deren zeitge⸗
mäße Fortbildung zu fördern , ohne

05 Stellung der Krone
und die ihr gebührenden Befugniſſe zu ſchwächen .

Auch in der Faſſung oder in der Ffil, in welche die

feſten Grundbeſtimmungen derbadiſchen Verfaſſung gekleidet und
im Einzelnen durchgeführt ſind , beurkundetſich der meiſterhafte
Scharfblick und der praktiſch - ſtaatsmänniſche Tact

9110
Ur⸗

hebers . Denn der dem fortſch u ſichzvreitenden Leben
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ändernden Bedürfniſſen entſprechende Grundſatz ,„ ſich ſo viel
als möglich auf allgemeine Normen zu beſchrunten und der

und der Praxis zu überlaſſen , für ihre Anwendung
in der Entwicklung der landſtändiſchen Verhältniſſe das rechte
Waß und Ziel zu finden “ — hat in der Normirung des

Einzelnen ein 6 angemeſſene Anwendung gefunden . So über⸗

läßt z. B. die badiſche Verfaſſung , was die dem Regenten
von 8 e i zur erſten Kammer

ung dieſer weiſen Beſtimmung ,
eine kürzere oder längere Reihe

von —5 — oder auf Lebensz eit ſein ſolle , lediglich dem Er⸗

meſſen des Regenten , der daher je nach Rückſichten des öffent⸗
lichen Wohles ſein Recht ausüben kann . Die Verfaſſung

indherrlichen Adel das Recht der Landſtand⸗
durch eine periodiſche Wahl von

hre , nicht auf Lebenszeit ) . Sie be⸗

cht , wer als Grundherr anzuſehen ſei ; ſie

zahlrecht Denen , 0 5 ſind . Wer als

nen ſei , überläßt ſie eben ſo wie die Frage ,

betrifft , di

ob nämli

ger zu betrachten 0 der Zukunft , d. i. der

mit der Entwickelung des öffentlichen Lebens fortſchreitenden
Geſetzgebung .

Gewiß iſt in all Dieſem keine Minderung des berechtigten
gouvernementalen Einfluſſes auf den Gang der öffentlichen
Angelegenheiten , wohl aber eine Stärkung deſſelben zu er⸗

blicken , ſo wie ihn jeder beſonnene Mann der Freiheit im

Intereſſe der allgemeinen Wohlfahrt ſeines Landes nicht bloß

wünſchen , ſondern erwarten muß .

Es ließe ſich unſchwer der Nachweis liefern , daß das

viele wirklich Gute , das die badiſche Verfaſſung , ſeit ſie eine

Wahrheit geworden , dem Lande gebracht , gerade der berührten

enthümlichkeit dieſes Staatsgrundgeſetzes zu verdanken iſt ,

ja ,198 ohne ſolck
ht des Geſetzgebers dort die wohl⸗

thätigſte Frucht , welche die Verfaſſung frühe zur Reife brachte ,
4
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die gänzliche Befreiung des Grund und Bodens von den Feſſeln
der Feudalzeit , ſo wenig möglich geweſen wäre , als dies in 33

ESandern deutſchen Ländern der Fall geweſen iſt .

erſten Kan

ſtarke Farsen liebenden Sheldhe eine „ quaſi⸗republika⸗

niſche “ genannt , als er im Jahre 1844 einen Antrag auf

Abänderung derſelben an die Stände brachte . „ Denn
dief

meinte der beredte Freiherr , „ weiche von faſt allen beſtehenden

Verfaſſungen ab , wenn man nicht einige republikaniſche
oder aus Revolutionen hervorgegangene quaſi⸗re⸗

Indeß hat es eine Zeit gegeben , in welcher gegen die

badiſche Verfaſſung ob ſolcher Vorzüge harte Anklagen 81
wurden⸗ und 8des Mitglied d

publikaniſche ausnehme . . .

Beſonnene Beurtheiler waren damals wie

daß die badiſche Verfaſſung jenem Tl
iſchen Vertretu ng, der in der Bewegung f

andesinter

192
Gan ;

0

ältere und neuere

el zuwe eh, wie uin

nen , Weber zu
u

feel wahren Ehre , gewiß aber nicht da

zur Förderung des gemeinen Wohles . —

Von competenten Vertretern der verſchiedenſten politiſchen

Richtungen hat die badiſche Verfaſſung ob ihrer großen un⸗ u

läugbaren Vorzüge von Anfang an eine gleich lobende Aner⸗

kennung erhalten . Rotteck , den man ohne Uebertreibung den

Hauptvertreter des deutſchen conſtitutionellen Liberalismus

nennen kann , ſagt : „ Die badiſche Verfaſſung trägt in ihren

Grundbeſtiimmungen das Gepräge rein conſtitu⸗

tioneller , d. i. dem ächten Repräſentativſyſtem
huldigender Ideen , —und iſt ſicherlich einem edlen ,



ächt liberalen Geiſt entfloſſen . “ — Friedrich Bulau ,

der beddächtigge , zu conſervativen Anſchauungen hinneigende
Staat üsre chtslehrer , nennt das badiſche Grundgeſetz — „ eine

in Faſſung und Inhalt , aus dem Geſichtspunkt des

emſtlutionell en Syſtems , ganz vorzügliche Ver⸗

faſſung . “

Beſonders merkwürdig iſt das Urtheil , das der alte Re⸗

ſtaurationsmann Freiherr von Haller , eine , was den

gouvernementalen Geſichtspunkt der badiſchen Verfaſſung be⸗

trifft , gewiß unverwerfliche Autorität , über jene fällt . In
einem Schreiben an einen ſeiner Ve rehrer bemerkt er unter

Anderem : „ Die badiſche Verfaſſung habe ich zweimal mit

Aufmerkſamkeit geleſen , und obſchon ſie den Hauptfehler hat ,

eine Conſtitution zu ſein , mithin der Idee nach die Natur des

Fürſtenthums zu verändern und in eine Quaſi⸗Republik um⸗

zuwandeln , ſo erkenne ich doch das deutſche Rechts⸗

gefühl in dem vielen Guten , welches in dieſe

Verfaſſung eingeſchloſſen iſt und gegen das Re⸗

volutionsſyſtem benützt werden kann u. ſ. w

Dies Urtheil eines Mannes , der als der entſchiedenſte

Gegner aller neueren Verfaſſungen bekannt iſt , und dem bei

aller Befangenheit eine tiefere politiſche Einſicht nicht abge⸗

ſprochen werden kann , iſt wohl ein vollgültiges Zeugniß für
den Werth der badiſchen Verfaſſung ſelbſt , und zugleich die

beſte Rechtfertigung gegen Verdächtigungen und Vorwürfe , die

ſpäter von einem excluſiv monarchiſchen Standpunkt aus , oder

vielmehr von der engherzigen Auffaſſung des ſtaatlichen Le⸗

bens durch Bureaukraten und Privilegirte , gegen dieſelbe ,
und beziehungsweiſe gegen deren Verfaſſer , erhoben wurden .
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